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Die Qualität einer bedarfsgerechten Versorgung von Pflegebedürftigen und ihren Familien in 
allen Settings der Gesundheitsversorgung, hier mit Blick auf den akutstationären Bereich, ist 
neben materiellen, strukturellen, organisatorischen und quantitativ personellen Rahmenbedin-
gungen maßgeblich abhängig von der Anwendung pflegewissenschaftlich fundierter Konzepte 
und einem gezielten Einsatz geeigneter fachlicher und methodischer Kompetenzen. Der Qua-
lifikationsmix als konkrete Zusammenstellung bedarfsgerechter Kompetenzen beschreibt, wel-
che durch Aus-, Fort- und Weiterbildung erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine 
qualifikatorisch hochwertigen Versorgung notwendig sind (Weidner & Schubert, 2022). Mit stei-
gender Multimorbidität und Spezifizierung in der klinischen Versorgung, sowie auch fehlender 
Personalressourcen erhöhen sich zunehmend komplexere Versorgungsbedarfe, die auf ein 
ebenso komplexes System unterschiedlicher länderspezifischer Fort- und Weiterbildungen 
treffen. Dies beeinflusst die vielfältigen Bestrebungen von Kliniken im Einsatz von akademi-
schen Pflegefachpersonen. Ein ressourcenschonender, zielgerichteter und bedarfsorientierter 
Einsatz durch Aus-, Fort- und Weiterbildung und/oder akademisch qualifizierter Pflegenden im 
akutstationären Setting benötigt daher eine intensive Auseinandersetzung mit vorzufindenden 
Pflegebedarfen sowie dem beruflichen Bildungswesen der Pflegefachberufe.  

Im Rahmen der Einführung der Pflegepersonalregelung (PPR) 2.0 mit dem Fokus auf die 
quantitative Erhebung des Personalbedarfes anhand aufwandstreibender Indikatoren werden 
im Folgenden Voraussetzungen dargestellt, die bei Weiterentwicklung der PPR 2.0 im Rahmen 
des Qualifikationsmixes beachtet werden müssen. 

Grundsystematik der PPR 2.0 

Bei der PPR 2.0 handelt es sich um ein Instrument zur Personalbedarfsermittlung. Dabei wer-
den anhand von aufwandstreibenden Indikatoren (ODER-Bedingung) zu versorgende Pati-
ent:innen in Pflegekategorien eingestuft, die mit Minutenwerten versehen sind. Nach Addition 
weiterer Minutenwerte beispielsweise dem Pflegegrundwert oder zur Isolation etc. kann 
dadurch der erforderliche Personalbedarf berechnet und mit den tatsächlich eingesetzten Per-
sonalressourcen abgeglichen werden. Die PPR 2.0 bietet somit die Möglichkeit, anders als bei 
normativen Instrumenten zur Personalbemessung, wie den Pflegepersonaluntergrenzen 
(PpUGV), eine am Bedarf orientierte Personalplanung vorzunehmen. Neben dem Ziel ein ein-
faches und bürokratiearmes Instrument zu etablieren, besteht der Zweck der PPR 2.0 nicht 
darin den individuellen Pflegebedarf abzubilden. Die definierten Minutenwerte geben deshalb 
nur den Hinweis auf durchschnittlich benötigte quantitative Personalressourcen bei Einstufung 
in die jeweilige Pflegekategorie. Dabei werden folgende Qualifikationen in Bezug auf den Er-
füllungsgrad der PPR 2.0 miteinbezogen: Krankenpflegehelfer:innen und Pflegeassistent:in-
nen, Gesundheits- und (Kinder-)Krankenpfleger:innen bzw. Pflegefachfrauen/-männer/-perso-
nen, akademische Pflegefachpersonen auf Bachelor- und Masterniveau, Altenpflegehelfer:in-
nen und Altenpfleger:innen, Hebammen sowieweitere Assistenz- und Unterstützungsberufe, 
wie z.B. Medizinsche:r Fachangestellte:r und Anästhesietechnische:r Assistent:in. Nach Aus-
wertung des eingesetzten Personals kann demnach zwar der tatsächlich eingesetzte Qualifi-
kationsmix abgebildet werden, jedoch steht diesem keine Soll-Quote der einzelnen Qualifika-
tionen gegenüber (DPR, 2023; KPMG, 2023; DKG et al. 2020). 
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Einbezug kontextualer Bedingungen für das Abbilden des Qualifikationsmixes 

Der Einbezug vorzufindende Kontextbedingungen betreffend strukturelle, organisatorische 
und stationsbezogene Gegebenheiten, ist Grundvoraussetzung für einen bedarfsgerechten 
Einsatz unterschiedlicher Qualifikationen. Ergänzend hierzu benötigt es die Beachtung unter-
schiedlicher Dimensionen, die den Qualifikationsmix beschreiben. So spielen hier zum einen 
die Kompetenzen, Rollen und Funktionen unterschiedlicher Qualifikationsgrade eine wesent-
liche Rolle. Zum anderen die intraprofessionelle Zusammensetzung auf quantitativer und qua-
litativer Ebene und die Strukturen interprofessioneller Zusammenarbeit. Alle Dimensionen sind 
dabei interdependent zueinander. Dieser Umstand ist deshalb von großer Bedeutung, da es 
die Komplexität der bestehenden Praxis verdeutlicht (Cunningham et al., 2018). 

Anlehnend an die Darstellung der zu beachtenden Dimensionen, benötigt es daher für das 
Abbilden des Qualifikationsmixes im Rahmen der PPR 2.0 bzw. einer bedarfsgerechten Per-
sonalausstattung weiterführende und pflegewissenschaftlich begleitete Untersuchungen. Hier 
ist es unerlässlich neben der Beachtung vielfältiger Kontextbedingungen das komplexe Zu-
sammenspiel zwischen Funktion und Rolle, intraprofessioneller Zusammensetzung und inter-
professioneller Zusammenarbeit miteinbeziehen. Außerdem können Untersuchungen, die sich 
mit unterschiedlichen Ausprägungen der Komplexität von Pflegesituationen beschäftigen, eine 
bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung zielführend unterstützen (Kleinknecht-Dolf et al., 
2015; Huber et al., 2020). 

Voraussetzungen für eine wissenschaftlich fundierte Herangehensweise der Erschlie-
ßung des Qualifikationsmixes im Rahmen der PPR 2.0 

Wie bereits ausgeführt bietet die PPR 2.0 die Möglichkeit den Personalbedarf quantitativ zu 
ermitteln, ohne Einbezug einer vollständigen individuellen Pflegebedarfsplanung. Für das be-
darfsgerechte Abbilden des Qualifikationsmixes unter den geschilderten Voraussetzungen ist 
es jedoch wesentlich individuelle Versorgungsbedarfe zu beachten. Dahingehend müssen für 
eine qualifikatorische Soll-Bedarfsplanung pflegewissenschaftlich fundierte Versorgungskon-
zepte aufgenommen werden. Eine Zuordnung notwendiger Qualifikationen zu den Pflegeka-
tegorien, wie sie die PPR 2.0 vorsieht, ist nur dann eine mögliche Herangehensweise, sofern 
vorzufindende Kontextbedingungen und deren Komplexität miteinbezogen werden. So kann 
ein erstes Ziel sein zu ermitteln, ob sich in Bezug auf unterschiedliche Fachbereiche bzw. bei 
Clusterung dieser, Stations- sowie Klinikgröße oder Versorgungslevel, gleiche oder ähnliche 
Bedarfsquoten bei der Verteilung der Pflegekategorien anhand der PPR 2.0 ergeben. Ent-
scheidend ist hierbei, dass über aktuelle Qualifikationsniveaus bei Betrachtung der Bedingun-
gen ein gleiches Verständnis herrscht und diese festen Aufgabenkomplexe, Rollen und Funk-
tionen zugewiesen werden können. Hierbei müssen auch unterschiedliche Qualifikationsni-
veaus gleichen Rollen und Funktionen in der pflegerischen Versorgung zugewiesen werden, 
um einen mangerialen Spielraum in der Einsatzplanung zu ermöglichen. Hierfür bietet die Er-
arbeitung eines bundeseinheitlichen pflegerischen Bildungskonzeptes, wie dem Antrag des 
Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe (DBfK) und dem Bundesverband Lehrende Ge-
sundheits- und Sozialberufe (BLGS) im Rahmen des Projekts Stärkung des Deutschen Pfle-
gerates durch Stärkung der Berufsgruppe Pflege (StäBeP) stattgegeben wurde. 

Vielfältige Studien aus dem angloamerikanischen Raum haben bereits ausführlich die Not-
wendigkeit und den Nutzen akademischer Qualifikationen von Pflegefachpersonen bestätigt 
(u.a. Aiken et al., 2017). Darüber hinaus benötigt es jedoch auch die Beachtung zukünftiger 
Entwicklungen im Rahmen der Krankenhausstrukturreform, u.a. wie der Schaffung von Pri-
märversorgungszentren, die andere Bedarfe an eine akutstationäre Versorgung voraussetzen 
oder eine Stärkung ambulanter Strukturen mit wieder anderen Qualifizierungsbedarfen. Ange-
sichts des in den nächsten Jahren weiter zunehmenden Personaldefizites ist die Auseinander-
setzung mit sich ändernden Aufgaben z.B. Überwachung pflegerischer Versorgungsmaßnah-
men und -zielen von großer Bedeutung. Hier ist ebenfalls auf bestehende Qualitätsrichtlinien 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) hinzuweisen, die keinesfalls in Konkurrenz 
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auch im Rahmen von Berichtspflichten stehen dürfen. Erkenntnisse, die im Rahmen einer aus-
führlichen Aufbereitung qualifikatorischer Bedarfe für spezifische Krankheitsspektren und da-
mit verbundenen Pflegebedarfen sowie Fachbereiche erschlossen werden, können in der 
Überarbeitung und Formulierung weiterer Richtlinien wegweisend sein. Ein Antrags- und Mit-
bestimmungsrecht der Profession Pflege im G-BA gelten als Grundvoraussetzung für einen 
zukünftigen und bedarfsgerechten pflegerischen Qualifikationsmix und einer hohen Versor-
gungsqualität, die an entsprechenden Qualitätsindikatoren ausgerichtet ist.  

Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung für folgende Untersuchungen 

Im Rahmen einer nicht repräsentativen explorativen Befragung (n = 10) der Deutschen evan-
gelischen Krankenhausgesellschaft (DEKV) erfolgte erstmalig die Auseinandersetzung und In-
tegration von Bewertungen des benötigten Qualifikationsmixes im Rahmen der PPR 2.0. Die 
Befragten gaben ihre Einschätzung zum benötigten Qualifikationsmix in Bezug auf die Eintei-
lung anhand der Pflegekategorien der PPR 2.0 (A- und S-Bereiche), den Pflegegrundwert so-
wie den Fallwert ab. Dabei wurde ausschließlich nach Einschätzung anhand der Qualifikatio-
nen Pflegeassistenzpersonal, dreijährig examinierte Pflegefachpersonen und fachweitergebil-
dete/akademische Pflegefachpersonen unterschieden. In Bezug auf letzterer Qualifikation er-
folgt keine Unterscheidung, sowie auch im Verlauf der Datendarstellung kein Hinweis auf die 
Akademisierungsquote der befragten Kliniken bzw. möglicher Konzepte zur Integration dieser. 
Ebenso werden keine Aussagen dazu getätigt, mit welchen Fachweiterbildungen die Pflege-
fachpersonen in den Kliniken ausgestattet sind bzw. welche Fachweiterbildungen als notwen-
dig angesehen werden (Egerer et al., 2023).  

Die Ergebnisse zeigen, dass sich ein höherer Bedarf an fachweitergebildeten/akademischen 
Pflegefachpersonen bei steigender Fallschwere ergibt. Der Anteil von dreijährig examinierten 
Pflegefachpersonen schwankt demnach von 50 % bis max. 65 %, von fachweitergebilde-
ten/akademisierten Pflegefachpersonen von min. 10 % bis max. 40 % sowie von Pflegeassis-
tenzpersonal von min. 9 % bis 40 % im Rahmen der Patient:innenversorgung. In Bezug auf 
die Bewertung des Pflegegrundwertes sinkt der Anteil an benötigen dreijährig examinierten 
Pflegefachpersonen auf bis zu 37 %, mit einem höchsten Wert an fachweitergebildeten/aka-
demisierten Pflegefachpersonen von 54 % und 9 % Pflegeassistenzpersonal (A4/S4). Ein ähn-
liches Bild zeigt sich bei Einschätzung in Bezug auf den Fallwert (Egerer, et al., 2023).  

Vorangestellt sei zu erwähnen, dass sich die Befragung ausschließlich an Kliniken mit freige-
meinnütziger Trägerschaft richtete. Freigemeinnützige Kliniken verfügen im Durchschnitt über 
eine geringere Bettenanzahl und versorgen durchschnittlich weniger komplexe Fälle als öf-
fentliche Trägerschaften z.B. durch Universitätskliniken (Statistisches Bundesamt, 2023). Der 
Einbezug v.a. komplexer Fälle ist jedoch Grundvoraussetzung für die Bewertung benötigter 
fachweitergebildeter und/oder akademisierter Pflegefachpersonen. Die Autor:innen geben in 
Anbetracht dessen und anderer Kontextbedingungen keine Hinweise auf Limitationen der Be-
fragung, insbesondere keinen Einblick welche Fachbereiche als Bewertungsgrundlage heran-
gezogen werden, welche Rollenprofile hinter den Qualifikationen stehen bzw. welche Unter-
schiede sich zwischen den befragten Kliniken im Einsatz der Qualifikationen zeigen. Dieser 
Umstand ist u.a. in Bezug auf das Pflegeassistenzpersonal zu kritisieren, da Unterschiede in 
der Dauer und dem Inhalt der Ausbildung zwischen den Bundesländern großen Einfluss auf 
die durchzuführenden Tätigkeiten nehmen (Jürgensen, 2019). Auch wird im Rahmen der Er-
gebnisdarstellung nicht auf unterschiedliche Akademisierungsgrade (Bachelor oder Master) 
sowie Spezialisierungen Bezug genommen. 

Die Autor:innen halten fest, dass die Daten den Hinweis liefern, dass bei steigender Fall-
schwere der Patient:innen auch der Anteil an fachweitergebildeten/akademisierten Pflegefach-
personen zunimmt. Dies haben bereits vielfach publizierte Untersuchungen ergeben. Ent-
scheidend für eine qualitativ hochwertige Versorgung und einem sich daraus ergebenden Qua-
lifikationsmix ist aber der Einbezug von Qualifikationsniveau bezogenen Aufgaben- und Tätig-
keitsbeschreibungen sowie die Beachtung besonderer Pflegebedarfe in unterschiedlichen 
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Fachbereichen. Im Rahmen der Einstufung der PPR 2.0 können sich zwar gleiche Werte im 
quantitativen Bedarf an beruflich Pflegenden in unterschiedlichen Fachbereichen zeigen, 
diese geben jedoch keinen Hinweis auf Unterschiede in Bezug auf spezielle Pflegebedarfe. 
An dieser Stelle ist auf den bedenklichen Hinweis der Autor:innen Bezug zu nehmen, als das 
das angewendete Vorgehen kurzfristig und pragmatisch umsetzbar wäre (Egerer, 2023). Der 
komplex zu bestimmende Anteil der Qualifikationen weist, in Anbetracht vorheriger Ausführun-
gen, bei normativer Festsetzung, wie es die Befragung der DEKV vornimmt, Schwachstellen 
für eine zukünftige und nachhaltig gute Versorgungsqualität auf. Zumal hier auch bestehende 
und weiter zu entwickelnde Qualitätskriterien einbezogen werden müssen. Inwieweit eine nor-
mative Festsetzung mit wiederkehrender bedarfsgerechter Beurteilung benötigter Qualifikati-
onen gestaltet werden kann, kann nur unter Einbezug erläuterter Rahmenbedingungen und 
Voraussetzungen, mit Einbezug pflegewissenschaftlicher Perspektive, einer ausreichend gro-
ßen Stichprobe und dem Einbezug unterschiedlicher Klinikgrößen erfolgen. Hier sei auf die 
Notwendigkeit hinwegwiesen, dass für aussagekräftige Untersuchungen im Bereich der pfle-
gerischen Versorgung auch settingunabhängig, die wesentlich Einfluss auf aktuelle und zu-
künftige Entwicklungen der Daseinsvorsorge nehmen, eine ausreichend hohe finanzielle Un-
terstützung notwendig ist.  

Implikationen für die Weiterentwicklungen der PPR 2.0 

Die Ausführungen zeigen, dass eine Untersuchung zur Weiterentwicklung der PPR 2.0 im 
Rahmen des § 137l SGB V (Wissenschaftliche Weiterentwicklung der Pflegepersonalbemes-
sung - WiWePP) kontextuale Bedingungen, aktuell vorzufindende Strukturen und zukünftige 
Entwicklungen in der Versorgungsstruktur einzubinden hat. Dementsprechend braucht es hier-
für unweigerlich den Einbezug von Pflegefachexpert:innen, damit eine nachhaltige und be-
darfsgerechte, jedoch auch ressourcenschonende Personaleinsatzplanung im Sinne der Er-
haltung und stetigen Versorgungsqualität möglich ist. 

In Bezug auf die methodische Herangehensweise braucht es eine repräsentative Stichprobe 
an Klinken und Abteilungen, die sich aus unterschiedlichen Trägerschaften, Versorgungsleveln 
und Fachbereichen zusammensetzt. Gleichsam braucht es neben dem Einbezug der aktuellen 
Studienlage die Bewertung benötigter Qualifikationen anhand von Expert*innengesprächen, 
eine pflegewissenschaftlich versorgungsbezogene Beurteilung und der Einbezug evidenzba-
sierter und leitliniengestützter Pflegekonzepte sowie Expertenstandards. Die Ausgestaltung 
des Qualifikationsmixes anhand des Bedarfes im Rahmen der pflegerischen Versorgung kann 
nur dann erfolgen, wenn aktuelle Erkenntnisse aus Pflegeforschung und -wissenschaft, die 
eine hochwertigen Versorgungsqualität zum Ziel haben, in Verbindung zu den unterschiedli-
chen Pflegekategorien der PPR 2.0 gestellt werden. Hierfür kann im Rahmen von Implemen-
tierungs- und Evaluationsforschung u.a. der Einbezug anderer Berufsgruppen oder Betroffe-
ner in einem partizipativen Ansatz nützlich erscheinen.  

„ (…) failure to recognize and engage with the contextual issus that influence skill mix will be 
detrimental to advancing the practice of skill mix.” (Cunningham et al., 2019, S. 262) 

Weitere Ausführung und Konkretisierungen für eine Vorgehensweise zur Ermittlung eines pfle-
gerischen Qualifikationsmixes folgen. 
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